
I. Nachtragssatzung zur Satzung der Stadt Büdelsdorf über die Erhebung von 
Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bü-
delsdorf  (Feuerwehrgebührensatzung) 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein, des § 29 des 
Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (Brand-
schutzgesetz -BrSchG-) und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) des Landes Schleswig-Holstein (jeweils in den zur Zeit gültigen Fassungen) 
wird nach Beschlussfassung der Stadtvertretung vom 05.07.2018 folgende I. Nach-
tragssatzung zur Satzung der Stadt Büdelsdorf über die Erhebung von Gebühren für 
die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Büdelsdorf (Feuerwehr-
gebührensatzung) erlassen: 
 

§ 1 
 
§ 4 (1) erhält folgende Fassung: 
 

§ 4 
Höhe der Gebühren 

 
(1) Folgende Gebührensätze werden festgesetzt: 

1. Gebühren für Personal 
1.1 bei Einsätzen, je Einsatzkraft    51,00 € / Std. 
1.2 bei Feuersicherheitswachen, je Einsatzkraft     16,50 € / Std. 

2. Gebühren für Fahrzeuge und Gerät 
2.1 Einsatzleitwagen (ELW)    18,00 € / Std. 
2.2 Gerätewagen-Logistik (GW-L)   52,00 € / Std. 
2.3 Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25)   58,00 € / Std. 
2.4 Teleskopgelenkmast (TGM 23/12)  63,00 € / Std. 
2.5 Mannschaftstransportwagen (MTW)  25,00 € / Std. 

   bei Feuersicherheitswachen   21,50 € / Std. 
2.6 Löschfahrzeug (LF 16/12)            160,00 € / Std. 
2.7 Löschfahrzeug (LF 20/16)    56,00 € / Std. 
2.8 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20/16) 88,00 € / Std. 
2.9 Löschfahrzeug (LF 16 TS)            167,00 € / Std. 
2.10 Rüstwagen (RW 1)             118,00 € / Std. 
2.11 Kastenanhänger     14,00 € / Std. 
2.12 Kohlensäureanhänger (CO²-Anhänger)  18,00 € / Std.  
2.13 Rettungsboot (RTB)    64,00 € / Std. 

   
3. Pauschalen 

   3.1 Fehlalarm einer Brandmeldeanlage          555,00 € / Einsatz 
 



 
§ 2 

Inkrafttreten 
 
Die I. Nachtragssatzung zur Satzung der Stadt Büdelsdorf über die Erhebung von 
Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Büdelsdorf 
(Feuerwehrgebührensatzung) tritt mit dem 01. August 2018 in Kraft. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
Büdelsdorf, den 10.07.2018   Stadt Büdelsdorf 
       Der Bürgermeister 
 
  L.S.     gez. Hinrichs 
 
 


